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Kurzfassung. Between 1940 and 1943, Nazi jurists such as Reinhard Hohn and Werner Best worked on a
political theory of racial-biological rule, which they contoured in a controversy with Carl Schmitt over the basic
principles of international law and of a European Grofsraum. The focus of the contribution is on the entanglement
and transformation of geographical, international legal and racial-biological relations between the ,,peoples
living in a Grofiraum. On the one hand, the multiple change in discourse raises the fundamental question of
the relevance of geographical knowledge (such as Ratzel’s Lebensraumtheorie) for the National Socialist policy
of conquest and extermination. At the same time, the focus is on the significant shift from a description of
human community and state formation based on supposed natural laws to an action-oriented agenda of racial-
biological homogenisation of Europe, which with brutal openness legitimised genocide as an option regarding
the ,,Umvolkung® that had already been practised in occupied Poland since 1939.

1 Einleitung

Am 1. April 1939 hielt Carl Schmitt anldsslich des 25-
jahrigen Bestehens des Instituts fiir Politik und Internatio-
nales Recht der Universitit Kiel einen Vortrag mit dem Titel
Volkerrechtliche Grofiraumordnung mit Interventionsverbot
fiir raumfremde Mdichte. In der spiter erweiterten und publi-
zierten Fassung bezeichnete der zu dieser Zeit bei fiihren-
den NS-Funktiondren bereits in Ungnade gefallene und als
ideologisch unzuverlissig geltende Jurist seine Ausfithrun-
gen als einen Beitrag zum Reichsbegriff im Volkerrecht, so
jedenfalls lautet der Untertitel der schlieBlich 1941 erschie-
nenen und alsbald in mehrere Sprachen iibersetzten Publi-
kation (Schmitt, 2009). Im Vortrag selbst konzentrierte sich
Schmitt darauf, iiber die ,,im Allgemeinbegriff ,Staat® lie-
genden Gebietsvorstellungen hinaus, den Begriff des kon-
kreten Grofiraums und den ihm zugeordneten Begriff ei-
nes volkerrechtlichen Groraumprinzips in die Volkerrechts-
wissenschaft einzufithren® (Schmitt, 2009:11). Dabei unter-
schied er verschiedene, allesamt seiner Meinung nach un-
brauchbare oder ideologisierte Raumbegriffe, von denen er

sich scharf abgrenzte, um mit Groffiraum als Gegenmodell
den gegenwirtigen ,,Wandel der Erdraumvorstellungen und -
dimensionen* (Schmitt, 2009:11) zu prononcieren. Im spéter
hinzugefiigten Kapitel Der Raumbegriff in der Rechtswissen-
schaft ging Schmitt dann dezidierter auf die wortgeschicht-
lichen Implikationen seiner Argumentation ein, indem er
Grofiraum unter anderem zu geographisch und geopolitisch
konnotierten Raumtheorien in Beziehung setzte. Im Folgen-
den wird es daher zunéchst darum gehen, diese Verhiltnisbe-
stimmung Schmitts dezidierter aufzuzeigen, um daran deut-
lich zu machen, so jedenfalls die hier vertretene These, dass
Schmitts Groffraum im Kern kein geographisches, sondern
ein genuin volkerrechtliches Konzept war. Dementsprechend
gehorten weder Fachkollegen der Geographie noch namhafte
Geopolitiker zu den entscheidenden Referenzen seiner Theo-
riebildung. Jenseits der Fachgrenzen wurde sein Grofraum-
konzept damals interdisziplindr breit rezipiert, zugleich aber
von denjenigen kritisiert, die sich spitestens mit Kriegsbe-
ginn der konkreten Eroberung von Lebensraum im Osten ver-
schrieben hatten. Im zweiten Teil soll daher der Kontroverse
Grof3raum versus Lebensraum anhand einschldgiger Publi-
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kationen nachgegangen und die Unterschiede zwischen Carl
Schmitts volkerrechtlich verfassten und den von NS-Juristen
rassenbiologisch begriindeten Ordnungsmodellen herausge-
arbeitet werden. Daran ankniipfend zielt der Beitrag zudem
darauf, die Interdependenzen zwischen den im Zweiten Welt-
krieg entworfenen Konzepten volkischer Herrschaft und den
in diesen Kontexten immer wieder zitierten Werken Friedrich
Ratzels kritisch zu beleuchten.

Dass Carl Schmitt iiberzeugter und bekennender Antise-
mit war, ist kein Geheimnis. Immer wieder hat er sich ag-
gressiv und abfillig iiber Juden geduflert, auch tiber die-
jenigen, die er personlich kannte. Seine Ubereinstimmun-
gen mit dem Nationalsozialismus, seine engen Kontakte zu
fiihrenden NS-Groflen wie dem spateren Generalgouverneur
Hans Frank und Reichsmarschall Hermann Goéring beforder-
ten seine steile Karriere zum juristischen Sinnstifter des NS-
Staates (Bendersky, 1983; Noack, 1993; Quaritsch, 1995;
Gross, 2000; Blasius, 2001; Mehring, 2009). Als Schmitt
sich Ende der 1930er Jahre dezidierter mit dem Raumbegriff
zu beschiftigen begann, lagen diese beruflichen Erfolge be-
reits hinter ihm. Seit Dezember 1936 sah er sich — vor allem
durch Artikel im Schwarzen Korps — offener Kritik ausge-
setzt, die ihm als PreuBischen Staatsrat mangelnde rassenbio-
logische Grundiiberzeugung sowie opportunistisches Verhal-
ten vorhielt (Zeck, 2002). Trotzdem blieb Schmitt als Staats-
und Volkerrechtler mit Lehrstuhl in Berlin sowie als poli-
tischer Philosoph {iiberaus einflussreich (Hausmann, 1998,
2011). Angesichts des eskalierenden Weltkrieges entwickelte
er auf der Grundlage bereits ausgearbeiteter Schriften wie der
,»Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff* (Schmitt,
2007) aus dem Jahr 1938 eine Raumtheorie, in der er im
Kern das Ende souveriner Staatlichkeit diagnostizierte. ,,.Die
Epoche der Staatlichkeit geht zu Ende. Dariiber ist kein Wort
mehr zu verlieren® (Schmitt, 2009) — so lautete seine ebenso
schlichte wie priagnante Schlussfolgerung.

Entgegen dieser Ankiindigung verlor Schmitt iiber dieses
Ende doch noch erstaunlich viele und vor allem bis heu-
te umstrittene Worte. Die Verdnderungen staatlicher Ver-
fasstheit meinte er vor allem an der Entstehung neuartiger
Volkerrechtssubjekte, an der Verinderung des bisher vol-
kerrechtlich gehegten Krieges sowie an der Erschiitterung
des tiberkommenen Staatsverstindnisses durch den Volks-
begriff feststellen zu konnen. Dabei unterzog er die bishe-
rige Volkerrechtslehre unter dem Gesichtspunkt der ihr zu-
grunde liegenden Raumprinzipien einer dezidierten Kritik,
die er um den Begriff Groffiraum gruppierte (Gruchmann,
1962; Schmoeckel, 1994; Blindow, 1999; Kleinschmidt,
2004; Voigt, 2008). In Anlehnung an die seit der Jahrhun-
dertwende etablierte Groraumwirtschaft mit ihren Globa-
lisierungseffekten analysierte Schmitt den zeitgendssischen

Wandel der politischen Raumordnungen als ein groSraum-
liches Verflechtungsgeschehen, dessen Folge es sein wer-
de, dass souverdne Nationalstaaten zugunsten supranationa-
ler Grofriume an Bedeutung verlieren (Schmitt, 2009:11).
Trotz seiner uneingeschrinkten Sympathie fiir die Forde-
rung bevolkerungsstarker Lander nach mehr ,,Raum und Bo-
den* sah Schmitt nicht in diesem ,,demographischen Recht*,
sondern in der am 2. Dezember 1823 verkiindeten Monroe-
Doktrin das volkerrechtlich erfolgreichste Groiraumprinzip
(Schmitt, 2009:22). Die Monroe-Doktrin stelle durch ihr In-
terventionsverbot auBeramerikanischer Michte ein ,,ordnen-
des GroBraumprinzip® dar, das es zwar nicht wortlich, wohl
aber in seinen Kerngedanken auf gegenwirtige Machtkon-
stellationen zu libertragen gelte (Schmitt, 2009:30). Denn die
westlichen Demokratien beanspruchten mittlerweile, wie da-
mals die absolute Monarchie in Europa, das Recht auf Inter-
vention, mit dem unter humanitéren Vorwinden imperialisti-
sche Ziele verfolgt wiirden. Die USA hitten sich im Lauf der
letzten Jahrzehnte immer weiter von ihrer eigenen Doktrin
entfernt, indem sie sich dem britischen Universalismus an-
nédherten und mit dem von Wilson propagierten Selbstbestim-
mungsrecht der Volker eine Art Weltdoktrin verkiindeten. In
seinem berithmten Dualismus von Land und Meer pointierte
Schmitt folglich zwei fiir ihn gegensitzliche Raumprinzipi-
en: das kontinentale, in zusammenhéngenden Rdumen ver-
ankerte Prinzip einerseits sowie das auf die Sicherung von
Handels- und Verkehrswegen konzentrierte Raumverstind-
nis von Seemichten andererseits (Schmitt, 2001). Die volker-
rechtliche Denkweise, ,,die einem geographisch zusammen-
hanglosen, iiber die Erde verstreuten Weltreich zugeordnet
ist, tendiert von selbst zu universalistischen Argumentatio-
nen. Sie muf} das Interesse am unverinderten Bestand eines
solchen Reiches mit dem Interesse der Menschheit gleichset-
zen, um iiberhaupt eine Argumentation zu haben (Schmitt,
2009:35). Folglich seien universalistische, weltumfassende
Allgemeinbegriffe die typischen Waffen des Interventionis-
mus. Schmitts Polemik gegeniiber dem britischen Empire ist
hier weniger von Interesse als seine daran exemplifizierte
Raumtheorie, denn fiir ihn zeigte sich nirgendwo drastischer
als im angelséachsischen Universalismus ,,der Gegensatz von
Stra3e und Lebensraum® (Schmitt, 2009:35).

Die Inanspruchnahme der amerikanischen Monroe-
Doktrin (Schmitt, 1939) fiir eine zukiinftige planetarische
Ordnung bestand fiir Schmitt darin, in der ,,Verbindung von
politisch erwachtem Volk, politischer Idee und politisch von
dieser Idee beherrschtem, fremde Interventionen ausschlie-
Bendem Grofraum* ein ,.echtes* Raumprinzip verwirklicht
zu sehen, auf das sich unter anderem deutsche Herrschaft in
Europa berufen konne: ,,Fiir uns gibt es weder raumlose po-
litische Ideen noch umgekehrt ideenlose Rdume oder Raum-
prinzipien® (Schmitt, 2009:29) — so Schmitt unmissverstdnd-
lich, um dann seinem Begriff des Politischen folgend auszu-
fiihren:



Zu einer bestimmbaren politischen Idee wieder-
um gehort, dass ein bestimmtes Volk sie triagt und
dass sie einen bestimmten Gegner im Auge hat,
wodurch sie die Qualitdt des Politischen erhilt
(Schmitt, 2009:29).

Dass Schmitt die politischen Feinde nicht nur in den west-
lichen Demokratien mit ihren universalistischen Herrschafts-
anspriichen identifizierte, sondern damit auch ,,die Judenfra-
ge meinte, daran liel} er keinen Zweifel (Schmitt, 2009:45).
Der Dreiklang aus Idee, Volk und GrofBraum bildete fortan
das Grundgeriist seiner Raumtheorie, die er an die fiir ihn
zukiinftig dominierende volkerrechtliche Grofle des Reiches
gebunden sah. Triager und Gestalter einer in Grofrdumen
strukturierten Ordnung seien eben nicht mehr Staaten, son-
dern Reiche (Kettenacker, 1983; Blindow, 1999). Sie ,,sind
die fithrenden und tragenden Miéchte, deren politische Idee
in einen bestimmten Grofiraum ausstrahlt und die fiir diesen
Grofiraum die Interventionen fremdriumiger Michte grund-
sdtzlich ausschlieen®. Erst wenn ,,die Sonne des Reichsbe-
griffs* (Schmitt, 2009:49) aufgehe, lief3e sich ein abgrenzba-
res Nebeneinander auf einer sinnvoll eingeteilten Welt den-
ken.

Schmitts Reichsbegriff lebt von der strikten Abgrenzung
gegeniiber dem ,,individualistischen Westen* wie auch dem
,.weltrevolutioniren Osten‘‘: Im Unterschied zu diesen ,,iiber-
volkischen Gebilden miisse das Grofdeutsche Reich nicht
als Staat oder Staatenbund, sondern eben als Reich ver-
standen werden, das ,,wesentlich volkhaft® sei. Schmitts
Raumordnung basierte strukturell auf dem Souveranitits-
verlust der innerhalb des Grofraumes existierenden Einhei-
ten. Territoriale Integritit, staatliche Selbstbestimmung so-
wie das Recht, fremde Interventionen auszuschlieBBen, blieb
allein dem Reich als einziger souverdner Instanz inner-
halb des Grofiraumes vorbehalten. Fiir die anderen Einhei-
ten wurde zwar der ,,duflerliche territoriale Gebietsbestand
mit seinen linearen Grenzen [...]garantiert, nicht aber der
soziale und wirtschaftliche Inhalt der territorialen Integri-
tdt, ihre Substanz* (Schmitt, 1997:226). Man konnte hierfiir
auch Schmitts berithmte Souverinitatserkldarung aufenpoli-
tisch wenden: Souverin ist nur, wer tiber den Vorbehalt des
Interventionsverbots entscheidet (Gruchmann, 1962:68-121;
Blindow, 1999:81-91; Schmoeckel, 1994:23-123). Mit die-
ser Konstruktion vertrat Schmitt eine Art Hegemonialkon-
zept, das den untergeordneten Einheiten das Recht und die
Fahigkeit absprach, die fiir ein modernes Gemeinwesen not-
wendige Organisation und Ordnung zu gewihrleisten. Nicht
alle Volker seien imstande, diese ,,Leistungsprobe® zu be-
stehen, so Schmitt, nur Volker, die sich auch als staatsfi-
hig erwiesen, sollten iiber das Recht verfiigen, souverine
Entscheidungen zu treffen. Wihrend das Volkerrecht der li-
beralen Fiktion der Gleichheit gefolgt sei und die sachli-
che wie qualitative Verschiedenheit der Volkerrechtssubjek-
te grundsitzlich ignoriere, ziele der Reichsbegriff — so for-
mulierte es auch Ernst Rudolf Huber ganz im Sinne seines

akademischen Lehrers — auf eine gestufte Ordnung, ,.,in der
die fiihrende Macht die offene Verantwortung fiir den Be-
stand der Gesamtordnung und fiir die Existenz aller Glie-
der tibernimmt* (Huber, 1941:51). Huber wihlte hierfiir die
Bezeichnung ,.hegemonialer Foderalismus®, die angesichts
des von ihm und Schmitt vertretenen Volksgruppenrechts
die intendierte Entrechtung zu kaschieren suchte. Denn die
politische Idee, die seine Reichsvision trug, bestand in ei-
ner gestaffelten Volkerordnung, die allen Assimilierungs-
, Absorbierungs- und Schmelztiegelidealen abschwor und
stattdessen ,.fiir den mittel- und osteuropdischen Raum, in
dem viele, aber — von den Juden abgesehen — einander nicht
artfremde Volker und Volksgruppen leben®, ein ihrer volki-
schen Eigenart entsprechendes Dasein versprach (Schmitt,
2009:47).

Die genaue Definition von ,artfremd* blieb in diesem Zu-
sammenhang allerdings ebenso diffus wie das Schicksal der-
jenigen Bevolkerungen, die — wie ,,die Juden* — im Sinne
der Schmittschen Kategorien tatsdchlich als ,,artfremd* gal-
ten. In der Logik von ,artfremden* und ,,artgleichen* Be-
volkerungen konkretisierte sich die territoriale Homogeni-
sierung des politischen Raumes, die sich nun nicht mehr
auf ein Staatsgebiet, sondern auf einen vom Reichsgedan-
ken dominierten Grofiraum bezog. Realisiert sah Schmitt
diesen Wandel politischer Territorialitiit bereits im deutsch-
sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. Sep-
tember 1939 (Schmitt, 2009:47). Im Vertragstext sei von
,beiderseitigen Reichsinteressen‘ die Rede, die auf dem ehe-
mals polnischen Staatsgebiet abgesteckt wiirden. Auch leh-
ne Artikel 2 — dhnlich wie die Monroedoktrin — jegliche
Einmischung dritter Méchte ausdriicklich ab. Damit seien
bereits zwei Elemente gegeben, die Schmitt fiir eine vol-
kerrechtliche Neuordnung als unabdingbar ansah. Dariiber
hinaus verabschiede sich das deutsch-sowjetische Koopera-
tionsabkommen von dem im Versailler Vertrag installierten
Minderheitenschutz, indem die Umsiedlung der jeweils ei-
genen Volksgruppen als raumgestaltendes Prinzip nicht nur
verabredet, sondern auch durchgesetzt wiirde. Daran zeige
sich, dass entgegen des liberaldemokratischen Minderhei-
tensystems ein auf dem Grundsatz der Nichteinmischung
beruhendes Volksgruppenrecht bereits internationale Praxis
sei (Schmitt, 2009:47; Schmoeckel, 1994:133-147). Schmitt
proklamierte hier die Setzung neuen Rechts. Volkerrechtli-
che Subjekte sollten demnach nicht mehr souverine Staaten,
sondern die tiber Grofrdume herrschenden Reiche sein. Da
der Staat ein Mindestmal} an Organisation voraussetze, um
Ordnung zu garantieren, trete nicht der Volksbegriff an sei-
ne Stelle, da dieser ,,wesentlich Organismus“ meine. Viel-
mehr konne nur das Reich den Staatsbegriff iiberwinden,
namlich als ,,eine von bestimmten weltanschaulichen Ideen
und Prinzipien beherrschte GrofSraumordnung, die Interven-
tionen raumfremder Michte ausschlieBt und deren Garant
und Hiiter ein Volk ist, das sich dieser Aufgabe gewachsen
zeigt™ (Schmitt, 2009:61). Dass vor allem die Deutschen ein
in dieser Weise begabtes, zur Beherrschung eines modernen



Grofraumes prédestiniertes, um nicht zu sagen auserwihltes
Volk darstellten, war fiir Schmitt ebenso unstrittig wie das
politische System, das er fiir diese Herausforderung als zu-
kunftsfihig erachtete: Die ,,Tat des Fiihrers hat dem Gedan-
ken unseres Reiches politische Wirklichkeit, geschichtliche
Wabhrheit und eine grof3e volkerrechtliche Zukunft verliehen*
(Schmitt, 2009:63).

Ahnlich wie fiir das 16./17. Jahrhundert diagnostizierte
Schmitt Ende der 1930er Jahre einen ,,Wandel des pla-
netarischen Raumbildes® (Schmitt, 2009:74), der sich im
GroBraumbegriff mit seinen nicht nur quantitativen, son-
dern vor allem qualitativen Steigerungssemantiken erfas-
sen lasse. Er argumentierte in erster Linie gegen einen
vorherrschenden ,,leeren* Raumbegriff, den es seiner Mei-
nung nach durch GroBraumdenken zu iiberwinden gelte.
,»Wort und Begriff des Grofiraumes* seien eine unentbehr-
liche Briicke von den iiberkommenen zu den kiinftigen
Raumvorstellungen, ,,vom alten zum neuen Raumbegriff*
(Schmitt, 2009:75). Das alte Verstdndnis habe sich durch ei-
ne ,,mathematisch-physikalisch-naturwissenschaftliche Neu-
tralitdt™ ausgezeichnet, die das Land, den Boden, das Ter-
ritorium und das Staatsgebiet zu unterschiedslosen, von li-
nearen Grenzen umschlossenen Flichen staatlicher Beti-
tigung degradiert habe. Haus und Hof als konkrete Ord-
nung wiirden als ,bloBe Katasterfliche” angesehen, das
Staatsgebiet verkiimmere zu einem neutralen Herrschafts-
oder Verwaltungsbezirk, einem Zustindigkeitsbereich oder
einer Kompetenzsphire ohne Beriicksichtigung des jewei-
ligen Status, sei es als ,Protektorat, Kolonie, Staatsge-
biet, Volksboden® (Schmitt, 2009:77). Diese in der Rechts-
wissenschaft lange Zeit dominierende Auffassung zeichne
sich historisch vor allem durch vier Pridmissen aus: ers-
tens sei sie als Gegenmodell zu patrimonialen und feudalen
Objektvorstellungen Ausdruck der politischen Entwicklung
zum konstitutionellen Verfassungsstaat, zweitens habe sie
der ,,barock-biihnenhaften Vorstellung* vom Staatsgebiet als
»Schauplatz des Imperiums®, wie Ernst Zitelmann Ende des
19. Jahrhunderts formuliert hatte, Rechnung getragen, drit-
tens sei gemélB der allgemeinen, vorzugsweise positivistisch-
naturwissenschaftlichen Vorstellung vom Raum alles gegen-
standlich Wahrnehmbare ,,und daher auch jeder rechtlich
bedeutungsvolle Sachverhalt bloBe Erscheinung in Raum
und Zeit, und schlieBlich viertens sei die Theoriebildung
von jiidischen Juristen wie Paul Laband, Georg Jellinek und
Hans Kelsen geprigt worden, denen allerdings ,,die Bezie-
hung eines Volkes zu einem durch eigene Siedlungs- und
Kulturarbeit gestalteten Boden und zu den daraus sich er-
gebenden konkreten Machtformen® (Schmitt, 2009:79) un-
verstindlich geblieben sei. Schmitt verwirft hier alle moder-
nen Raumkonzepte der Anordnung, Lokalisierung und Be-
wegung, die er als jiidische Theorien diskreditiert. Thren ne-

gativen Hohepunkt habe diese Sichtweise ,,im Apriorismus
der Kantischen Philosophie* erreicht, ,,wo der Raum eine
apriorische Form des Erkennens ist* (Schmitt, 2009:80).
Wihrend Schmitt einerseits historisch gewachsene Wahr-
nehmungen von Raum und Réiumlichkeit aufgrund der ge-
nannten vier Faktoren als ebenso verfehlt wie wirkmich-
tig kritisiert, verweist er im Gegenzug auf Erkenntnisse und
Theoriebildungen, die ein anderes Verstindnis vorbereitet,
erforscht oder ausgearbeitet hiitten, darunter in erster Linie
Max Plancks Quantenphysik sowie die auf die epistemolo-
gischen Umbriiche in der Physik verweisende Bewegungs-
und Wahrnehmungslehre des Neurologen und Sozialmedizi-
ners Viktor von Weizsdcker (von Weizsicker, 1940). Nach
dessen Gestaltkreistheorie sei Raum nicht per se oder vorab
gegeben, sondern entstehe erst aus der Interaktion des Men-
schen mit seiner Umgebung. Bewegung gehe demnach

nicht im bisherigen naturwissenschaftlichen Raum
vor sich, sondern es geht umgekehrt die raumzeitli-
che Gestaltung aus der Bewegung hervor. Fiir die-
se biologische Betrachtung ist also die Welt nicht
im Raum, sondern der Raum in und an der Welt.
Das Réumliche wird nur an und in den Gegen-
stdnden erzeugt, und die raumzeitlichen Ordnun-
gen sind nicht mehr bloBe Eintragungen in den vor-
gegebenen leeren Raum, sondern sie entsprechen
vielmehr einer aktuellen Situation, einem Ereignis
(Schmitt, 2009:80).

Im Verhiéltnis des Volkes zu seinem Boden realisierte sich
fiir Schmitt fiir die zur Vorherrschaft pridestinierten Enti-
titen ein zusammenhingender Leistungsraum — ein Schlag-
wort, mit dem er fortan gegen die aufkldrerische Moderne
im Allgemeinen und gegen das Kantsche Raumverstindnis
im Besonderen zu Felde zog.

Die Geographie als klassische Disziplin des Raumlichen
gehorte fiir ihn im Unterschied zur Biologie nicht zu den in
seinem Sinne innovativen Referenzdisziplinen, denn gerade
die physische Geographie als genuin naturwissenschaftlicher
Teilbereich des Faches war ja mafigeblich an einer Theo-
riebildung beteiligt, die Schmitt prinzipiell in Frage stellte.
Denn eine ,,nur geographisch bestimmte Vorstellung® vom
Raum mag zwar eine politische Bedeutung erlangen, ,,fiir
sich allein stellt sie noch kein iiberzeugendes Rechtsprin-
zip dar* (Schmitt, 2009:29). In diesem Kontext bezieht sich
Schmitt auch auf Friedrich Ratzel, in dessen Lebensraum-
Schrift von 1901 er die Transformation vom Raum zum
Grof3raum aber allenfalls angedeutet sieht. Ratzel verwende-
te die Bezeichnung Grof3raum selbst nicht, er habe aber, und
so zitiert ihn Schmitt dann auch, ,,schon in dem weiten Raum
etwas GroBeres, ich mochte sagen, Schopferisches (Ratzel,
1901:67) erkannt. Ratzel bewertete einen grolen Raum ganz
grundsitzlich als ,,lebenerhaltend” (Ratzel, 1901:67), nicht
nur fiir die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch fiir die Ent-
wicklung menschlicher ,,Rassen, Abarten oder Arten®, al-
lerdings ging es ihm dabei um weitgehend spekulativ blei-



bende, darwinistisch gepriigte Uberlegungen, wie in einem
fortlaufenden Evolutionsprozess neue Lebensformen entste-
hen und welche Raumverhiltnisse dafiir als forderlich an-
zusehen sind. Schmitt hingegen interessierte sich fiir die-
se anthropogeographischen Zusammenhinge nicht. Ratzels
Raumtheorie ist an dieser Stelle fiir ihn eine Belegstelle, die
mit seiner eigentlichen Argumentation kaum Beriihrungs-
punkte aufweist. Die Beifiigung des Wortes Grof} verdndere
— so Schmitt an das aus dem Kontext gerissene Ratzel-Zitat
ankniipfend — das bisherige Begriffs- und Bedeutungsfeld im
Sinne eines politisch, kulturell, rechtlich und sozial gestalte-
ten Raumes. Diese qualitative Verdnderung bindet er aber am
Ende nicht an Ratzels Schriften zuriick, sondern erortert in
der FuBnote mit Verweis auf Ferdinand de Saussure, wie eine
solche Transformation sprachwissenschaftlich zu bewerten
und in rechtswissenschaftliche Zusammenhinge zu tibertra-
gen sei. Bei Ratzel sei die Umformung jedenfalls noch nicht
vollzogen, Schmitt sah bei ihm allenfalls ,,Anldufe zu einer
Uberwindung“ des leeren Raumes (Schmitt, 2009:79). Als
,Begriinder einer neuen Wissenschaft vom Raum‘ habe Rat-
zel zwar schon erkannt, dass ,,Raumbewiltigung das Merk-
mal allen Lebens* sei, gleichwohl komme darin aber noch
nicht ,,die umfassende Wirkung und die eigentliche Tiefe
neuer Raumvorstellungen® (Schmitt, 2009:79) zum Bewusst-
sein. Die Uberwindung der ,,Vorstellung des leeren Raumes*
sei vielmehr von genuin naturwissenschaftlichen Disziplinen
wie der Biologie und der Physik iiberzeugend geleistet wor-
den.

In seinen Herleitungen eines anderen, qualitativ neuen
und letzten Endes volkisch konnotierten Raumbegriffs nahm
Schmitt zwar immer wieder Bezug zu Theoriebestidnden und
Begriffsbildungen anderer Fachdisziplinen, die Geographie
allgemein sowie die politische Geographie im Speziellen
spielten dabei allerdings keine herausragende Rolle. Viel
entscheidender fiir Schmitts Argumentation war zum einen
das ,,bedeutende Werk* (Schmitt, 2009:14) Viktor von Weiz-
sidckers, zum anderen die von Juristen verfassten Abhandlun-
gen zur Umgestaltung des Staats- und Volkerrechts, darunter
Werner Hampel, Ernst Wolgast und Ulrich Scheuner. Rat-
zels Lebensraum-Schrift stellte fiir Schmitt keine entschei-
dende ReferenzgroBe dar, was sich schon allein daran zeigte,
dass er Ratzels prominenten Lebensraumbegriff fast nie ver-
wendete und in keiner Weise fiir seine eigenen Argumenta-
tionen nutzte (Schmoeckel, 1994:81-91). Ratzels politische
Geographie diente ihm allenfalls als Verweis auf allgemeine
Vorarbeiten eines letztlich erst im und nach dem Ersten Welt-
krieg einsetzenden GroBraumdenkens, das eben nicht mehr
nur imperialistisch bestimmt war. Ahnlich beiliufig bezog
sich Schmitt auch auf den ,,Meister der geopolitischen Wis-
senschaft™ (Schmitt, 2009:29) Karl Haushofer (Haushofer et
al., 1928). Dieser habe zwar die Kraft raumiiberwindender
Michte betont, vom ,,volkerrechtswissenschaftlichen Stand-
punkt betrachtet, lassen sich Raum und politische Idee nicht
trennen® (Schmitt, 2009:29). Schmitt formulierte hier zwar
grammatikalisch keinen Gegensatz, aber der zuriickhalten-

de Gestus legt nahe, dass Haushofer fiir ihn keine fachli-
che Referenz darstellte. Dessen Abhandlungen iiber die geo-
graphische und politische Bedeutung von Grenzen schienen
Schmitt zwar erwidhnenswert, sie dienten aber letztlich da-
zu anzumerken, dass das ,.eigentlich geographische Schrift-
tum nicht weiter herangezogen® (Schmitt, 2009:17) werden
konne. Hier wie auch an weiteren Stellen wird deutlich,
dass sich Schmitt anderen zeitgenossischen wissenschaftli-
chen Diskursen zuordnete, in erster Linie waren allgemein
rechtswissenschaftliche, in Raumfragen vor allem volker-
rechtliche und rechtsphilosophische sowie rechtsgeschicht-
liche Autoren fiir ihn mafgebend. Er selbst sah sich, wenn
tiberhaupt, dann eher von den wirtschaftsgeographischen Ar-
beiten Heinrich Schmitthenners und der Heartland-Theorie
Halford Mackinders beeinflusst, letzterem dankte er nach
Kriegsende allerdings wohl auch aus strategischen Griin-
den explizit fiir dessen Anregungen. Gleichzeitig diente ihm
diese Wiirdigung dazu, ausdriicklich hervorzuheben, dass
die juristische Denkarbeit etwas anderes sei als die geo-
graphische Vorgehensweise. Juristen wie er hitten ihr Wis-
sen iiber ,,.Ding und Boden, (. ..) Realitéit und Territorialitét™
nicht von Geographen und Geopolitikern erlernt, sondern
,viel tiefer als mit der Geographie* sei der juristische Raum-
begriff mit den ,,mythischen Quellen rechtsgeschichtlichen
Wissens*, wie sie im 19. Jahrhundert unter anderem von dem
Rechtshistoriker und Altertumswissenschaftler Johann Jakob
Bachofen erschlossen worden waren, verbunden (Schmitt,
1997:5). Bei aller Vorsicht gegeniiber Schmitts nachtréagli-
chen Darstellungen hinsichtlich seiner Rolle wéhrend des
,.Dritten Reiches* lassen seine raumtheoretischen Schriften
erkennen, wie stark er sich im eigenen nationalen wie inter-
nationalen Fachdiskurs bewegte und wie wenig er der po-
litischen Geographie und der daran ankniipfenden geopoli-
tischen Programmatik zugeneigt war. Nachweislich zielten
seine Einlassungen gegeniiber dem stellvertretenden Haupt-
anklédger der Vereinigten Staaten, Robert M. W. Kempner, im
April 1947 zwar einzig und allein darauf, eine ebenso ideo-
logische wie wissenschaftliche Distanz zum Nationalsozia-
lismus angesichts der alliierten Ermittlungen im sogenann-
ten Wilhelmstraflen-Prozef3 glaubhaft zu machen, und eben-
so war seine Behauptung, er habe zwischen 1933 und 1945
allein wissenschaftlich geforscht und dabei stets seinen Ab-
stand ,,zu jeder politischen Festlegung und zu jedem Regime
prazisiert” (Schmitt, 1995:453), erwiesenermalien unwahr,
doch daraus folgt im Umkehrschluss nicht, dass Schmitt
in einer von Friedrich Ratzels Lebensraum iiber Rudolf
Kjelléns Staat als Lebensform zu Karl Haushofers Geopo-
litik reichenden Traditionslinie stand und auf dieser Grund-
lage die volkerrechtlichen Theorien fiir die nationalsozia-
listische Expansions- und Vernichtungspolitik lieferte. Sein
GroBraumkonzept war keineswegs identisch mit dem, was
SS-Juristen wie Reinhard Hohn und Werner Best seit Kriegs-
beginn als ,,volkische Groiraumordnung® propagierten und
im besetzten Polen bereits umsetzten.



Der Einfluss Schmitts auf die zeitgendssische Debatte iiber
planetarische Krifteverhiltnisse, internationales Recht und
globales Ordnungsdenken war betrichtlich. Bereits die un-
mittelbaren Reaktionen auf seinen Kieler Vortrag verdeut-
lichten, dass er mit seiner Groraumtheorie wie auch mit
der Wiederbelebung des Reichsbegriffs auf eine hohe Be-
reitschaft stie3, bisherige Ordnungskonzepte staatlicher Ver-
fasstheit rechtlich wie politisch zu tiberdenken. Im Ausland
wurde Schmitts Vortrag als quasi offizielle Erkldrung zur na-
tionalsozialistischen Auflenpolitik gelesen, mit der Deutsch-
land die Vorherrschaft in Europa postulierte. Der Eindruck,
dass Schmitt auBenpolitische Programme der NS-Regierung
beeinflussen, mitgestalten und juristisch legitimieren wiirde,
bestirkte sich noch durch die Reichstagsrede Hitlers vom
28. April 1939, in der er vier Wochen nach Schmitts Vor-
trag gegeniiber den USA tatsédchlich so etwas wie eine deut-
sche Monroe-Doktrin formulierte. Ob Hitler Schmitts Vor-
trag gekannt hat, ist unklar, zumindest lie er ihn wissen,
dass er Wert auf die Originalitit seiner eigenen Gedanken
lege (Schmitt, 1995:348).

Fakt ist, dass Schmitts Groflraumtheorie Ende der
1930er Jahre in der wissenschaftlichen wie auch in der po-
litischen Debatte gleichsam in der Luft lag (Obst, 1939;
Daitz, 1942; Hoffmann, 1940; Mallmann, 1940; Rogge,
1941; Suthoff-Grof3, 1943). Die durch den Krieg verschobe-
nen Machtkonstellationen provozierten weltweit eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit alternativen Entwiirfen der staat-
lichen, supranationalen und globalen Verfasstheit. Auch jen-
seits des engen nationalsozialistischen Zirkels galten Grof3-
raumtheorien als innovative Konzepte einer internationalen
Dynamik, die sich sowohl vom Modell des klassischen Na-
tionalstaates wie auch vom Volkerbund als zwischenstaat-
licher Ordnungsinstanz abwendeten. Dass Schmitts Gro8-
raumtheorie fiir die nationalsozialistische Eroberungspolitik
legitimierend wirkte, ist wohl unstrittig, seine Arbeit jedoch
als juristische Ausarbeitung einer nationalsozialistischen Le-
bensraumdoktrin zu verstehen, wiirde ihr nicht gerecht.
Schmitts Modell wich in einigen entscheidenden Punkten
von dem ab, was von SS-Juristen unter Lebensraum als Herr-
schaftskonzept verstanden wurde (Schmoeckel, 1994:152—
240; Herbert, 1996:271-289; Kletzin, 2002:110-167; Spec-
ter, 2017). Auf die Unterschiede legte in den ersten Kriegs-
jahren vor allem die SS besonderen Wert, wihrend Schmitt
diese Diskrepanz vor allem nach 1945 fiir seine eigene
Rechtfertigung zu instrumentalisieren wusste. Raumtheore-
tisch gehort der Konflikt um Grofraum versus Lebensraum
zu den aufschlussreichsten wihrend des Zweiten Weltkrie-
ges, denn in ihm gipfelte eine begriffliche Karriere, die Le-
bensraum zum wohl beriichtigtsten Schlagwort nationalso-
zialistischer Eroberungs- und Vernichtungspolitik stilisierte.
Gleichzeitig liegt die Herausforderung darin, diesen Disput
von den zweifellos politisch motivierten Anfeindungen ge-

geniiber Schmitt zu trennen, denn schlielich galt der im
politischen Katholizismus verwurzelte Jurist seit 1936 als
ideologisch unzuverlidssig. Die Motive, die vor allem Rein-
hard Hohn, Werner Best und Wilhelm Stuckart antrieben, mit
Schmitts GroBraumtheorie hart ins Gericht zu gehen, sind da-
her ohne das politische Klima, in dem sich dieser Konflikt
abspielte, nicht addquat darstellbar, doch selbst dann bleibt
eine sachliche Diskrepanz zwischen dem von Schmitt kon-
zipierten Groffraum und der von SS-Juristen vertretenen Le-
bensraumordnung.

Einer der schirfsten Kritiker der Schmittschen GroB-
raumtheorie war der seit 1940 als Militirverwaltungschef
in Frankreich und spiter als Reichsbevollméchtigter in Di-
nemark fungierende Werner Best (Herbert, 1996). Der pro-
movierte Jurist gehorte nicht nur in unterschiedlichen Funk-
tionen zur engeren SS-Fiihrungselite, er galt auch als ein-
flussreicher Theoretiker einer in erster Linie rassenbio-
logisch konnotierten Herrschaftsordnung. Gemeinsam mit
Wilhelm Stuckart, Staatssekretir im Reichsinnenministeri-
um, Gerhard Klopfer, Ministerialdirektor in der Parteikanzlei
der NSDAP, Rudolf Lehmann, Oberster Militirrichter und
Leiter der Rechtsabteilung des Oberkommandos der Wehr-
macht, und Reinhard Hohn, Professor fiir Staatsrecht in Ber-
lin, griindete er 1941 die juristische Fachzeitschrift Reich —
Volksordnung — Lebensraum (RVL), von der in den nichs-
ten zwei Jahren insgesamt sechs Biinde erschienen, bevor sie
dann aufgrund der Kriegslage eingestellt wurde. Als offizi-
elles Organ der Abteilung Staats- und Verwaltungswissen-
schaften des Reichsforschungsrates zielten die Herausgeber
darauf, eine ,,Briicke (...)zwischen der praktischen Arbeit,
die die Trager der deutschen Volksordnung* (Stuckart, 1941)
vorzugsweise im Krieg leisteten und einer neuen Rechtsleh-
re, die sich in strikter Abgrenzung zum westlichen Universa-
lismus der volkischen Erneuerung Europas und der dafiir not-
wendigen raumlichen Neuordnung verpflichtet fiihlte, herzu-
stellen.

Der Herausgeberkreis sah sich zum einen in Konkurrenz
zu der vom Staatsrechtler und Schmitt-Schiiler Ernst Rudolf
Huber herausgegebenen Zeitschrift fiir die gesamte Staats-
wissenschaft, zum anderen diente RVL als publizistischer Ort
fiir die Auseinandersetzungen mit Carl Schmitts Grofraum-
ordnung. Bevor Best allerdings 1942 dort einen anonymi-
sierten Artikel mit dem Titel Herrenschicht oder Fiihrungs-
volk? publizierte, auf den hier noch zuriickzukommen sein
wird, hatte er bereits zuvor unmittelbar nach der ersten Ver-
offentlichung von Schmitts Vortrag eine Rezension fiir das
Zentralorgan des Nationalsozialistischen Rechtswahrerbun-
des verfasst, in der er den Disput iiber die unterschiedli-
chen Vorstellungen grofiraumlicher Ordnungsbildung prazise
benannte. Da Begriffe stets Programme seien, konfrontierte
er Schmitts ,,volkerrechtliche GroBraumordnung® mit dem
Gegenbegriff einer ,,volkischen GroBraumordnung* (Best,
1940). Und in dieser Variante steckte tatsachlich ein anderes
Modell: Wihrend Best zunichst die Subjekte einer solchen
Ordnung als ,,Volker* (und wie Schmitt nicht als Staaten)



identifizierte und das volkerrechtliche Prinzip der Gleichheit
zugunsten einer gestuften Volkerordnung aufgab, bekriftig-
te er zugleich den Fiihrungsanspruch eines Volkes innerhalb
der GroBraumordnung. Dariiber hitte er sich vielleicht mit
Schmitt noch verstindigen konnen, aber Best zielte mit sei-
ner Kritik nicht nur auf begriffliche Nuancierungen, sondern
er pladierte erklartermalBen fiir die Abschaffung des Volker-
rechts. Schmitt habe es versdumt, so Best in einer zweiten
Gegenrede, ,,mit der Schopfung des Rechtsbegriffs der Grof3-
raumordnung dem Begriff des Volkerrechts ein theoretisches
Staats- (ja Welt-) begribnis erster Klasse zu bereiten (Best,
1941:1533). Der Begriff des Volkerrechts sei tot, so Best un-
missverstindlich (Best, 1941:1534). Das Verhiltnis der in ei-
nem Grofiraum lebenden Volker sei nicht rechtlich, sondern
biologisch bestimmt. Best sah hierbei volkische Lebensge-
setze am Werke, die bei der Errichtung einer ,,volkischen
Grofraumordnung* tiber das Schicksal der ,,Mitwirkung*
der beteiligten Volker entschieden. Es sei nicht Zweck einer
Grofiraumordnung, ,,die Volker und ihre in einem bestimm-
ten Augenblick bestehenden Volksordnungen kiinstlich zu
konservieren. Denn dies wire eine lebenswidrige und damit
unmégliche Zwecksetzung. Das Leben wird nicht durch be-
wusst geschaffene ,Ordnungen® an Aufstieg und Niedergang
gehindert*. Zudem miissten bei der Schaffung einer Grofirau-
mordnung auch unerwiinschte Mitwirkungen in Rechnung
gestellt werden, ,,solange noch bewusste und fortpflanzungs-
fahige Substanz desselben lebt* (Best, 1940:1007).

Man konnte bei solchen Formulierungen tatséchlich an ei-
nige Passagen im Werk Friedrich Ratzels denken, auch wenn
es aufgrund des gesamten Schrifttums grundsitzlich festzu-
halten gilt, dass fiir die SS-Fiihrungselite geographische und
geopolitische Erkenntnisse relativ unerheblich waren. Fiir ih-
re Argumentationen spielten Schriften von Friedrich Ratzel,
Rudolf Kjellén, Erich Obst oder Otto Maull keine Rolle.
Sachlich ergeben sich indes Ankniipfungspunkte hinsichtlich
der Dynamiken bestimmter Entwicklungen, schlieBlich hatte
schon Friedrich Ratzel die raumlichen Logiken des Ausster-
bens und Ausrottens herausgestellt. Begrenzter Lebensraum
fithre dazu, dass eine Art die andere verdringe oder ausrotte,
,Neuschopfung und Fortschritt™ setzten ,,Riickzug und Un-
tergang® voraus. Ratzel sah in dem

Auf- und Abwogen verschiedener Rassen und Na-
tionalititen, die Ursachen des Falles der Einen, des
Steigens der Anderen, das wie ein rother Faden
durch den Trubel sich hindurchziehende Gesetz ei-
ner hoheren Entwicklung in seinen fiir jedes Volk
verschiedenen Ausbildungen (Ratzel, 1869:480)

Markantes Beispiel dafiir sei die europdische Besiedlung
Nordamerikas, ein ,,Vernichtungskampf* (Ratzel, 1901:54)
gegeniiber den ,,primitiven Volkern®, die aufgrund ihrer
mangelhaften Bodenhaftung und ihrer niederen Kultur den
Europédern unterlegen seien. Ratzel beschrieb aus der Per-
spektive eines Beobachters evolutionidre, seiner Wahrneh-
mung nach von quasi natiirlichen Kriften angetriebene Pro-

zesse, denen er eine gewisse Unausweichlichkeit zuschrieb,
da sie Entwicklungsgesetzen folgten, die es wissenschaftlich
noch weiter zu erforschen gelte. Alle Lebewesen unterligen
vergleichbaren Entwicklungsgesetzen, da sie eben Teil der
Okumene seien. Ratzel konstatierte seinem generellen Bio-
logismus folgend somit verschiedene, als natiirlich ausgege-
bene GesetzmiBigkeiten, eine daraus resultierende politische
Programmatik mit definierten Akteuren und operationalisier-
ten Handlungsoptionen findet man in seinen geographischen
Schriften indes nicht.

Reinhard Hohn gehorte zu den radikalsten und ideologisch
profiliertesten Juristen des NS-Regimes (Wildt, 2011; Miil-
ler, 2019; Chapoutot, 2021). Zunéchst als Abteilungschef im
SD-Hauptamt mit Reinhard Heydrich als direkten Vorgesetz-
ten und anschlieBend als Direktor des Instituts fiir Staats-
forschung an der Universitdt Berlin vertrat er eine volki-
sche Rechts- und Staatslehre, die er scharf und program-
matisch von anderen Fachrichtungen abzugrenzen wusste
(Hohn, 1935). Inhaltlich zielte Hohn auf die vollstandige
Abkehr vom individualistischen Rechtsprinzip hin zu einer
im volkischen Gemeinschaftsgedanken verankerten Rechts-
ordnung. Die Grofiraumtheorie, wie sie Carl Schmitt und
andere Staats- und Volkerrechtler diskutierten, sah Hohn
gerade deswegen kritisch. Sie lasse einen Riickfall in ein
Staatsverstindnis befiirchten, das einem auf volkischem Zu-
sammenleben beruhenden Rechtsverstindnis diametral ent-
gegenstehe. Die Gefahr, zu einem staatlichen Herrschafts-
system zuriickzukehren, das Hohn bereits fiir {iberwunden
hielt, trete nun in Gestalt einer Groraumordnung hervor,
in der die Uberwindung des Staatsbegriffs zwar behauptet,
aber letztlich nicht vollzogen wiirde. Staatstheoretisch exis-
tiere kein Unterschied zwischen staatlicher Gebietshoheit
und dem mit Raumhoheit ausgestatteten Groiraum. Ganz im
Gegenteil: Die von Schmitt vertretene Groraumordnung sei
umso gefahrlicher, ,,weil die staatliche Herrschaft nunmehr
gigantische Formen annehmen kann* (H6hn, 1941:257). Im
Schmittschen Grofraum sah Hohn nichts anderes als einen
monstrosen Grofstaat, den es seiner Logik nach gerade zu
tiberwinden gelte.

Hohns Kritik stellte die Vorstellung von Grofirdumen kei-
neswegs generell in Frage. Grofiraum als wirtschaftlicher
und politischer Kampfbegriff habe sich vor allem in ,,Abkehr
von den Methoden liberal-kapitalistischer Wirtschafts- und
Sozialpolitik entwickelt und ,,den Imperialismus im Sinne
des 19. Jahrhunderts* durch volkische Neuordnungskonzep-
te in Europa iiberwunden. Zudem gehore es zum Grofraum-
denken,

dass ganz bestimmte geschichtsmichtige Volker
fiir ganz bestimmte Rdume Verantwortung tragen.
In Europa und dem mit ihm verbundenen Le-
bensraum sind es der deutsche Reichsgedanke und



die faschistische Idee des Imperiums, die der Ge-
schichte und Gegenwartsbedeutung dieser Volker
Rechnung tragen (Hohn, 1941:262).

In vielen dieser Uberlegungen stimmten Hohn und
Schmitt tiberein. Konfliktpunkt war nicht die Vorstellung
grofrdumlicher Ordnung an sich, die Diskrepanz lag viel-
mehr in ihrer ideologischen ,,Substanz®. Bei Schmitt sei
der Grofraum nach innen ,,mit irgendeiner politischen Idee
und irgendeinem politisch erwachten Volk* erfiillt. Insofern
st irgendein Reich jeweils der Triger irgendeiner politi-
schen Idee und irgendeines politisch erwachten Volkes*. Nur
so konne Schmitt auch von ,,Reichen” reden, deren Viel-
zahl Hohn bereits erhebliches Unbehagen bereitete (Hohn,
1941:263). Gleichzeitig griff er auch das Interventionsver-
bot an, da dieses bei Schmitt das einzig gestaltende Prinzip
groBriumlicher Beziehungen darstelle. Nicht ohne Uberzeu-
gungskraft argumentierte Hohn, die Nichtintervention stelle
einstweilen nur eine Art Gegenformel dar, auf deren Grund-
lage sich keine internationale Ordnung konzipieren lasse
(Hohn, 1941:274). Die Ordnung der Volker bendtige mehr
als nur formale Prinzipien der dufleren Abgrenzung. Schmitts
Interventionsverbot bleibe ein dem amerikanischen Indivi-
dualismus und dem westeuropdischen Imperialismus verhaf-
tetes Prinzip, unabhingig davon, ob es rechtlich auf Natio-
nalstaaten oder Grofrdume angewandt werde. Im Gegensatz
dazu gingen in der volkischen Rechts- und Staatslehre die
innere Ordnung des Grofiraumes mit der dufleren und da-
mit auch mit der volkischen Ordnung ,,eng ineinander iiber*
(Hohn, 1941:277), daher sei ,,das Wesen der GroBBraume ein-
mal nicht vom Boden der Abgrenzung, sondern vom Boden
der Substanz aus zu erfassen” (Hohn, 1941:283). Die Ord-
nung nach Grofraumen miisse auf ,,der Lebensgesetzlichkeit
der Volker“, oder besser: auf einer ,,volkischen Gesamtle-
bensordnung* basieren, die der Nationalsozialismus bereits
im volkischen Rechtsdenken erprobt habe und nun auf die
Neuordnung Europas auszudehnen beginne. Diese Transfor-
mation geschehe in Form einer an der Praxis erprobten Theo-
riebildung. Vor allem dieser Theorie-Praxis-Bezug erlaube es
noch nicht, ,,heute schon eine in sich geschlossene Lehre mit
der entsprechenden Systematik und Begriffsbildung fiir den
GroBraum aufstellen zu wollen* (Hohn, 1941:287).

Auf die Frage, welche Art von Praxis Hohn meinte, wird
noch zuriickzukommen sein. Vorerst soll zunéchst seinen ir-
ritierend vagen Andeutungen zu den angeblich fundamenta-
len ,,Lebensgesetzen der Volker* nachgegangen werden. Der
Okonom Werner Daitz benannte diesen nebuldsen Kern der
Argumentation etwas konkreter, indem er — in widerspre-
chender Anlehnung an Schmitt — von einer ,,biologischen
Monroedoktrin“ sprach (Daitz, 1942:86). Hierunter seien
»echte Lebensraume® statt imperialistische Konstruktionen
wie die der Hemisphire, der Pan-Idee oder andere Hege-
monialkonzepte zu verstehen. Rechtssubjekt eines Grofirau-
mes sei demnach die biologisch zusammengehorende Vol-
kerfamilie, die tiber das souverdne Recht verfiige, biologisch

fremde Interventionen auszuschlieBen. Ein echter Grofiraum,
so Daitz,

ist also der natiirliche Lebensraum einer Vol-
kerfamilie und empfingt von ihrer biologischen
Substanz aus Charakter, Ausdehnung und Gestalt.
[...]Ein echter GroBraum kann also nicht von au-
en, vom Raum her: von geographischen, geopo-
litischen Gesichtspunkten oder aber machtpoliti-
schen Zielsetzungen anderer Riume mit ihm raum-
fremder biologischer Substanz her bestimmt wer-
den (Daitz, 1942:81).

Daitz verwendete zudem den Begriff ,,Umartung®. Er sah
es als ,rassisches Grundgesetz‘ an, dass Rassen zwangsliu-
fig ihre Substanz verlieren, wenn sie ihren ,,natiirlichen Le-
bensraum® verlassen. Daraus folgte fiir ihn der Kampf um
das ,,Selbstbestimmungsrecht der Volkerfamilien®, die er in
sechs ,,echte Grofraume* unterteilte. In seiner Logik ergaben
sich daraus GroBostasien, GroBBamerika und Grofleuropa mit
den entsprechenden Nahrungsergdnzungsraumen in Afrika,
Siidamerika und Indien (Daitz, 1942:85 f.).

Hohn erginzte dazu wiederum, dass die Lebensrechte der
Volker nicht auf einer ihnen per se zugestandenen Souve-
rinitdat basierten, wie sie in der iiberkommenen Freiheits-
und Gleichheitsideologie vertreten worden sei, sondern auf
einer ,,Wertordnung unter den Volkern* (Hohn, 1942:135).
An die Stelle des Gleichheitsprinzips von allem, was Men-
schenantlitz trage, trete der Gedanke der Verschiedenheit
auf Grund der volkseigenen Leistungsfahigkeit. Nur in ei-
nem Grofraum, der in diesem Sinne als Lebensraum ge-
dacht werde, konne eine ,,Harmonie der Ungleichen* her-
gestellt werden. Was eine gestufte Rechtsordnung beispiels-
weise in Bezug auf das Staatsangehorigkeitsgesetz konkret
bedeutete, stellte Staatssekretdr Wilhelm Stuckart klar. Es
ergebe sich eine ,,natiirliche Stufung der Bevolkerung]|...],
als zwischen Volkszugehorigen, Fremdvolkischen und Frem-
drassigen ein lebens- und naturgesetzlicher Unterschied be-
steht®. Reichsbiirgerrecht hief3 die Konstruktion, mit der die
,blutsmafige Zugehorigkeit™ rechtlich festgeschrieben wur-
de. Wihrend zunichst ,,das Rassenproblem die Kernfrage
der Staatsangehorigkeits- und Reichsbiirgergesetzgebung®
gewesen sei, stehe nun auch die rechtliche Unterscheidung
zwischen artverwandten und artfremden Volkern im Zen-
trum. Auch hier sei danach zu entscheiden, wer nach rassi-
scher Uberpriifung als erwiinschter oder eben unerwiinschter
Zuwachs einzustufen sei. An letzteren habe das GrofBdeut-
sche Reich ,,nur ein raumgebundenes, kein volkisches Inter-
esse” (Stuckart, 1943:61, 74, 85). Wihrend Hohn begrift-
lich das ,,Volkische* vorzog und insgesamt eher im Unge-
fahren dariiber verblieb, wie diese Neuordnung faktisch aus-
sehen sollte, sprach der damals noch in Heidelberg, spéter
in Straburg lehrende Rechtswissenschaftler Herbert Kriiger
wie Daitz unmissverstindlich von der Homogenitit der Ras-
sen. Zwar verfiige das Reich als raumliche Grofle tiber die
Fahigkeit, Volker verschiedenster Natur in einer komplexen



Einheit zu umgreifen, dies setze aber Rassengleichheit als
Strukturprinzip voraus. Fiir den Grofiraum, den Kriiger lie-
ber als ,,duleres Reich* bezeichnet wissen wollte, konne von
diesem Grundsatz keinesfalls abgeriickt werden, denn wenn
Rassenzugehorigkeit meine,

dass die Rasse das tiefste Element der Bildung des
einzelnen Menschen sowohl wie der Volker ist, so
heiflt das eben negativ, dass daneben ein Element
von gleicher oder gar stirkerer Wirkungskraft nicht
denkbar ist. Insbesondere kann der Raum solche
Gegensitze nicht iiberbriicken (Kriiger, 1941:164).

Kriiger nahm kein Blatt vor den Mund: Volker verschie-
dener Rassen seien in einem als Lebensraum strukturierten
GroBraum nicht miteinander zu vereinbaren, das schlief3e
vor allem ,,die Juden wie auch alle anderen ,,raumfremden
Michte aus. Ob darunter auch die Polen fielen, war indes
strittig.

In diesem und auch in anderen Texten der RVL lasst sich
die Uberlegung erkennen, ob im Prozess der GroBraum-
bildung die Fortexistenz aller in diesem Raum vorhande-
nen Volker garantiert sei. Oder anders ausgedriickt: Es ging
um die Kausalitdt zwischen GroBSraumbildung und Volker-
mord. Denn in Bests Umarbeitung der ,,volkerrechtlichen*
zur ,,volkischen* Grofraumordnung vollzog sich die Trans-
formation von einem rechtlichen zu einem ,lebensgesetzli-
chen® Verhiltnis. Wie Best in seiner Replik auf Schmitts drit-
te Buchauflage ausfiihrte, kennzeichne der Begriff volkisch,

dass an die Stelle willkiirlich gesetzter ,Rechts-
beziehungen® zwischen willkiirlich bestimmten
,Rechtssubjekten® die bewusste Gestaltung lebens-
gesetzlich bestimmter Wechselbeziehungen zwi-
schen den schicksalgegebenen Volks’organismen’
tritt (Best, 1941:1534).

Ziel einer neuen Grofraumordnung sei es nicht, eine neue
Volkerrechtsordnung zu errichten, sondern ,,die Struktur des
Volkerlebens® generell zu veridndern. Best redete also iiber
biologisch definierte Beziehungen. In dem anonym publi-
zierten Text hielt er dazu fest, dass ,,Fiihrung auf die Dau-
er nie ohne oder gegen den Willen der Gefiihrten ausgeiibt
werden kann* (Best, 1942:140). Dieser Satz meinte nicht nur
das, was er auf den ersten Blick aussagt. Liest man ihn nur
als Herrschaftsstrategie eines autoritidren Systems, verstiinde
man Best grundfalsch. Seine Argumentation zielte nicht nur
auf eine autoritéire Fiihrung im Grofraum, sondern auf die fiir
ihn legitime Option der Vernichtung, falls ein Grundkonsens
zwischen ,,Fithrung* und ,,Gefiihrten eben nicht herstellbar
war. Das Verhiltnis zwischen Fiihrungsvolk und unterworfe-
nen Volkern folgte dabei einer niichternen Abwigung: Ein
Fiihrungsvolk kénne gegeniiber den iibrigen Volkern dieses
Raumes nur in zweifacher Weise verfahren. Entweder ver-
nichte es ,,ganze Volker dieses Groraumes in ihrer gesam-
ten lebenden Substanz* beziehungsweise verdringe sie aus

dem beherrschten GroSraum oder aber die Beziechungen zwi-
schen den Volkern miissen lebensgesetzlich gestaltet werden
(Herbert, 1996:281-289). Entscheidend an dieser Argumen-
tation ist die generelle Option des Fithrungsvolkes, ob ,.die
anderen Volker in dem von dem stérksten Volk beherrschten
Grofiraum belassen werden® (Best, 1942:139). Thre Vernich-
tung war nach Bests Auffassung zwar nicht in jedem Fall die
,verniinftigste” Mafinahme, sie war aber eine von mehreren
Optionen. Diese Rechtfertigung von Volkermord publizier-
te Best 1940 noch anonym, zwei Jahre spéter formulierte er
dieses Kalkiil bereits in abgriindiger Offenheit:

Vernichtung und Verdringung fremden WVolks-
tums widerspricht nach geschichtlichen Erfahrun-
gen den Lebensgesetzen nicht, wenn sie vollstdn-
dig geschieht (Best, 1942).

Die von Hohn, Best, Stuckart und anderen SS-
Fiihrungskriften zwischen 1940 und 1943 verfassten
Texte offenbaren die Entschlossenheit, eine Art ,,politische
Theorie*“ (Herbert, 1996:297) volkischer Herrschaft zu
etablieren. Thre Programmatik schirfte sich zu einem nicht
unerheblichen Teil an der Kontroverse mit Carl Schmitt
iiber die volkerrechtlichen beziehungsweise volkischen
Grundprinzipen einer zukiinftigen GroBSraumordnung in
Europa. Wenn auch bestimmte Praktiken der rdaumlichen
Homogenisierung hinter der angeblichen Wirksamkeit
nebuloser Lebensgesetze unkenntlich blieben, iiberrascht
die zuweilen brutale Offenheit, mit der die Option zum
Volkermord gerechtfertigt wurde. Die Behauptung Hohns,
eine vollstindige Systematik zur Neuordnung Europas sei
jedoch noch nicht vorzeigbar, diente indes nicht nur der
Verschleierung der bereits praktizierten Massenvernichtung,
sondern entsprach der Uberzeugung, die eigene politi-
sche Theorie aus der Praxis der territorialen Neuordnung
heraus generieren und weiterentwickeln zu konnen. Die
rassenbiologische Homogenisierung des vormals polnischen
und spiter sowjetischen Staatsgebietes diente hierfiir als
zentrales Experimentierfeld.

Geographische Raumtheorien, wie die von Friedrich Rat-
zel, Rudolf Kjellén oder Karl Haushofer, waren fiir diese Ju-
risten unerheblich. Ebenso wie die volkerrechtliche Grof3rau-
mordnung von Carl Schmitt sahen sie auch in der Geopo-
litik letztlich unbrauchbare Varianten des westlichen Impe-
rialismus und seinen rechtlich fixierten Gleichheitspostula-
ten. Beides gedachten sie radikal und endgiiltig zu tiberwin-
den. Ihr Fanatismus brauchte keine Bezugnahme oder Riick-
bindung an tradierte Eroberungs- und Herrschaftssysteme.
Das Schlagwort vom Lebensraum iibernahmen sie zwar aus
dem geopolitischen Diskurs, machten daraus aber eine ras-
senbiologische und im Kern antisemitische Ordnungsvision.
Die SS-Juristen zielten dementsprechend zwar auch auf ei-
ne Lebensraumordnung, sie bezogen sich damit aber nicht



auf Friedrich Ratzels Biogeographie, sondern ihr Lebens-
raum hatte sich im rechten Milieu nach dem Ersten Welt-
krieg zu einer Eroberungs-, Herrschafts- und Vernichtungs-
programmatik entwickelt, die nicht mehr nur eine imperiale
Weltordnung beanspruchte, sondern rassenbiologische Herr-
schaft in Europa realisieren wollte (Jureit, 2012). Dem Na-
tionalsozialismus ging es nicht nur um die eigene Hegemo-
nie in Europa oder in der Welt, es ging ihm nicht nur um
Ressourcen, Ausbeutung, Unterdriickung und Machtgewinn,
es ging um die Biologisierung der Weltherrschaft in Theorie
und Praxis. Selbstverstiandlich war dafiir geopolitisches Den-
ken grundlegend, aber das war es fiir franzosische und bri-
tische Herrschafts- und Expansionsmodelle auch. Das Spe-
zifische der nationalsozialistischen Lebensraumdoktrin war
nicht Ratzels ,,Kampf um Raum*®, sondern die rassenbiolo-
gische Umgestaltung aller Lebens- und Herrschaftsbereiche
nach innen wie nach aufen. Fiir diese ,,Umvolkung* Europas
beanspruchte man zu wissen, nach welchen GesetzmiBigkei-
ten menschliches Zusammenleben funktioniert. Man selbst
verstand sich als auserwihlter Vollstrecker eines als schick-
salhaft verklérten biopolitischen Auftrages, fiir dessen Reali-
sierung der technisierte Massenmord stets eine von mehreren
Optionen war.

Fiir diesen Artikel wurden keine Datensitze
genutzt.

Die Autorin erklért, dass kein Interessenkon-
flikt besteht.

Publisher’s note: Copernicus Publications
remains neutral with regard to jurisdictional claims in published
maps and institutional affiliations.

Ich danke Benedikt Korf und zwei anonymen Gut-
achtern fiir Hinweise und Kritik.

This paper was edited by Benedikt Korf and re-
viewed by two anonymous referees.

Bendersky, J. W.: Carl Schmitt. Theorist for the Reich, University
Press, Princeton, ISBN 9-780-6916-1375-8, 1983.

Best, W.: Volkische Grofiraumordnung, Deutsches Recht, 10,
1006-1007, 1940.

Best, W.: Nochmals: Volkische Grofiraumordnung statt: ,,Vol-
kerrechtliche* GroBraumordnung!, Deutsches Recht, 11, 1533—
1534, 1941.

Best, W.: Herrenschicht oder Fithrungsvolk?, Reich — Volksordnung
— Lebensraum, 3, 122-141, 1942 (anonymisiert).

Best, W.: Grofiraumordnung und Grofraumverwaltung, Z. Politik,
32, 406412, 1942.

Blasius, D.: Carl Schmitt. PreuBischer Staatsrat in Hitlers Reich,
Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen, ISBN 9-783-5253-6248-
8,2001.

Blindow, F.: Carl Schmitts Reichsordnung. Strategie fiir einen euro-
pdischen Grofiraum, Akademie Verlag, Berlin, ISBN 978-3-05-
003405-8, 1999.

Chapoutot, J.: Gehorsam macht frei. Eine kurze Geschichte des Ma-
nagements — von Hitler bis heute, Propylden, Berlin, ISBN 978-
3-5491-0035-6, 2021.

Daitz, W.: Echte und unechte GroBriume. Gesetze des Lebensrau-
mes, Reich — Volksordnung — Lebensraum, 2, 75-96, 1942.

Gross, R.: Carl Schmitt und die Juden, Suhrkamp, Frankfurt
am Main, ISBN 978-3-518-29354-6, 2000.

Gruchmann, L.: Nationalsozialistische Grofiraumordnung. Die
Konstruktion einer ,,deutschen Monroe-Doktrin®“, Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart, ISBN 978-3-486-70380-1, 1962.

Haushofer, K., and Obst, E., and Lautensach, H., and Maull, O.:
Bausteine zur Geopolitik, Vowinckel, Berlin, 1928.

Hausmann, F. R. (Hrsg.): ,,Deutsche Geisteswissenschaft” im Zwei-
ten Weltkrieg. Die Aktion Ritterbusch (1940-1945), University
Press, Dresden, ISBN 3-933168-10-4, 1998.

Hausmann, F. R.: Die Geisteswissenschaften im ,,Dritten Reich®,
Klostermann, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-465-04107-8,
2011.

Herbert, U.: Best. Biographische Studien iiber Radikalismus, Welt-
anschauung und Vernunft 1903-1989, Dietz, Bonn, ISBN 978-3-
8012-5036-2, 1996.

Hoffmann, W.: Lebensraum — nicht Imperialismus, Monatshefte fiir
Auswirtige Politik, 11, 860-878, 1940.

Hohn, R.: Rechtsgemeinschaft und Volksgemeinschaft, Hanseati-
sche Verlagsanstalt, Berlin, 1935.

Hohn, R.: GroBraumordnung und volkisches Rechtsdenken, Reich
— Volksordnung — Lebensraum, 1, 256-288, 1941.

Hohn, R.: Reich — GroBraum — GroBmacht, L. C. Wittich, Darm-
stadt, 1942.

Huber, E. R.: Bau und Gefiige des Reiches, Hanseatische Verlags-
anstalt, Hamburg, 1941.

Jureit, U.: Das Ordnen von Rdumen. Territorium und Lebens-
raum im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburger Edition, Hamburg,
ISBN 978-3-86854-248-6, 2012.

Kettenacker, L.: Der Mythos vom Reich, in: Mythos und Moderne.
Begriff und Bild einer Rekonstruktion, Herausgeber: Bohrer, K.
H., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 261-289, 1983.

Kleinschmidt, H.: Carl Schmitt als Theoretiker der internationalen
Beziehungen, Institut fiir Internationale Politik, Hamburg, 2004.

Kletzin, B.: Europa aus Rasse und Raum. Die nationalsozialistische
Idee der Neuen Ordnung, LIT Verlag, Miinster, ISBN 3-8258-
4993-7, 2002.

Kriiger, H.: Der Raum als Gestalter der Innen- und Auflenpolitik,
Reich — Volksordnung — Lebensraum, 1, 77-176, 1941.

Mallmann, W.: Volkisches Denken und Raumdenken in der Staats-
lehre, Geistige Arbeit, 7, 1-16, 1940.

Mehring, R.: Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie,
C. H. Beck, Miinchen, ISBN 978-3-406-59224-9, 2009.

Miiller, A. O.: Reinhard Hohn. Ein Leben zwischen Kontinuitét und
Neubeginn, be.bra, Berlin, ISBN 978-3-95410-237-2, 2019.



Noack, P.: Carl Schmitt. Eine Biographie, Ullstein, Frankfurt
am Main, ISBN 3-549-05260-X, 1993.

Obst, E.: Die Lebensrdume der Weltvolker, Z. Politik, 29, 1-10,
1939.

Quaritsch, H.: Positionen und Begriffe Carl Schmitts, Dun-
cker & Humblot, Berlin, ISBN 3-428-06728-2, 1995.

Ratzel, F.: Sein und Werden der organischen Welt. Eine populire
Schopfungsgeschichte, Gebhardt und Reisland, Jena, 1869.

Ratzel, F.: Der Lebensraum. Eine biogeographische Studie, Laupp,
Tiibingen, 1901.

Rogge, H.: ,,Lebensraum‘ und ,,GroBraum* als volkische Begriffe,
Geist der Zeit, 19, 116-121, 1941.

Schmitt, C.: Groraum und Universalismus, Der volkerrechtliche
Kampf um die Monroedoktrin, Z. Akad. Deutsch. Recht, 6, 333—
337, 1939.

Schmitt, C.: Staat, Groraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren
1916-1969, Herausgeber: Maschke, G., Duncker & Humblot,
Berlin, ISBN 3-428-07471-8, 1995.

Schmitt, C.: Der Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Publicum
Europaeum (1950), Duncker & Humblodt, Berlin, ISBN 3-428-
08983-9, 1997.

Schmitt, C.: Land und Meer (1942), Klett-Cotta, Stuttgart, ISBN 3-
428-06728-2, 2001.

Schmitt, C.; Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbe-
griff (1938), 4. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin, ISBN 978-
3-428-12642-2, 2007.

Schmitt, C.: Volkerrechtliche Grofraumordnung mit Interventions-
verbot fiir raumfremde Méchte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff
im Volkerrecht, Ausgabe 1941, Duncker & Humblot, Berlin,
ISBN 3-428-07110-7, 2009.

Schmoeckel, M.: Die Groraumtheorie. Ein Beitrag zur Geschichte
der Volkerrechtswissenschaft im Dritten Reich, insbesondere der
Kriegszeit, Duncker & Humblot, Berlin, ISBN 3-428-08035-1,
1994.

Specter, M.: Grossraum and Geopolitics: Resituating Schmitt in an
atlantic context, Hist. Theory, 56, 398-406, 2017.

Stuckart, W.: Staatsangehorigkeit und Reichsgestaltung, Reich —
Volksordnung — Lebensraum, 5, 57-91, 1943.

Stuckart, W., Best, W., Klopfer, G., Lehmann, R., und Hohn, R.:
Geleitwort, Reich — Volksordnung — Lebensraum, 1, 9-15, 1941.

Suthoff-GroB, R.: Deutsche GroBSraum-Lehre und Politik, Deut-
sches Recht, 13, 625-628, 1943.

Voigt, R. (Hrsg..): Groiraum-Denken. Carl Schmitts Kategorie der
Grofraumordnung, Franz Steiner, Stuttgart, ISBN 978-3-515-
09186-2, 2008.

von Weizsidcker, V.: Der Gestaltkreis. Theorie und Einheit von
Wahrnehmen und Bewegen, Thieme, Leipzig, 1940.

Wildt, M.: Der Fall Reinhard Hohn. Vom Reichssicherheitshaupt-
amt zur Harzburger Akademie, in: Riickblickend in die Zu-
kunft. Politische Offentlichkeit und intellektuelle Positionen in
Deutschland um 1950 und um 1930, Herausgeber: Gallus, A. und
Schildt, A., Wallstein, Gottingen, 254-271, ISBN 978-3-8353-
0871-8, 2011.

Zeck, M.: Das Schwarze Korps. Geschichte und Gestalt des Organs
der Reichsfithrung SS, Niemeyer, Tiibingen, ISBN 978-3-484-
34051-0, 2002.



	Kurzfassung
	Einleitung
	Souverän ist, wer über den Vorbehalt des Interventionsverbots entscheidet
	Leerer Raum
	Völkische oder völkerrechtliche Großraumordnung? – Eine Kontroverse
	Genozid als Option
	Lebensraum als Programm
	Datenverfügbarkeit
	Interessenkonflikt
	Haftungsausschluss
	Danksagung
	Begutachtung
	Literatur

